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Auf duS Original haben Seine Kaiserliche Majestät 
Hochsteigenhändig geschrieben:

„Dem sei also".
Homel, den 9. August 1840.

Statuten
(Уставь) 

des Mohlthöitigkeits Vereiirs 
in der Stadt Dorpat.

§ L
Der Dörptsche Wohlthätigkeits-Verein wird von solchen 

Mitgliedern gebildet, welche freiwillig den Wunsch geäußert ha­
ben, für diejenigen Einwohner der Stadt Dorpat Sorge tragen 
zu wollen, welche der Hülfe des Vereins bedürfen mögen.

8 2.
Er hat zum Zwecke:

a) die Armen, welche wegen hohen Alters oder Kränklichkeit 
außer Stand gesetzt find, sich durch eigene Mühe ihren Un­
terhalt zll verschaffen, zu unterstützen, indem er sie mit deir 
nothwendigen Lebensbedürfnissen, als Speise, Kleidung, Hei­
zung und Geld zur Miethe von Wohnungen, versorgt;

b) den Kranken Arzneien und ärztliche Hülfe zu verschaffen;
c) den Armen, welche arbeiten können, aber nicht die Mittel 

zur Betreibung ihrer Arbeiten besitzen, die Materialien zur 
Anfertigung verschiedener Fabrikate zu verschaffen und für 
das Fortkomnien derselben zu sorgen, auch in einigen Fällen 
sie mit den nöthigen Werkzeugen zu versehen;
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d) wo möglich auch für die Pflege und Erziehung der Kinder 
armer Eltern Sorge zu tragen;

e) endlich durch alle gesetzlichen Mittel der Bettelei und dem 
Vagabundiren entgegenzuwirken, und nöthigenfalls die Polizei 
auf diejenigen Leute aufmerksam zu machen, welche sich aus 
Faulheit oder Liederlichkeit mit Almosenbi'.teu abgeben; in 
äußersten Fällen den ohne ihre Schuld zu Gründe Gerichte­
ten eine einmalige Unterstützung zu reichen; in Ermangelung 
dieser aber, für ihre Pflege durch die oben (P. a. d.) ange­
gebenen Hülfsmittel Sorge zu tragen.

Alle sonstigen hier nicht erwähnten Unterstützungen Noth­
leidender gehören nicht in den Kreis der eigentlichen Verpflich­
tungen des Vereins, wiewohl die Leistung derselben in beson­
deren Fällen mit Genehmigung der die Geschäfte des Vereins 
leitenden Direction (§ 9) gestattet werden kann; welche letztere 
davon den Comito des Vereins (§ 5) in dessen nächster Sitzung 
in Kenntniß setzt.

§ 3.
In den Verein kann ohne Unterschied des Standes, Ge­

schlechts, Alters und der Confession Jeder als Mitglied eintreten, 
welcher den wohlthätigen Absichten desselben förderlich zu sein 
wünscht; desgleichen hat jedes Mitglied des Vereins das Recht, 
seine Verhältnisse zum Verein abzubrechen, so bald er dazu Ur­
sache hat, doch verbleibt in diesem Falle der von ihm gelieferte 
einmalige Geld-Beitrag (§ 4) in der Vereins-Casse.

§ 4.
Als Mitglied des Vereins gilt Jeder, welcher die Verpflich­

tung übernimmt, jährlich unbestimmte Beiträge zu entrichten 
oder auf einmal 71 Rbl. 50 Kop. Silb. zürn Opfer bringt; 
wer geringere Gaben darbringt, ohne sich zu beständiger Erle­
gung derselben zu verpflichten, wird als Wohlthäter des Vereins 
angesehen.

Die Beiträge können übrigens nicht blos in Geld bestehen, 
sondern auch in Lebensmitteln, Kleidern, verschiedenen Kunst- 
Producten, oder in Materialien zu Fabrikaten. Desgleichen kann 
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auch Derjenige, welcher zwar nicht im Stande ist, Geldbeiträge 
zu liefern, aber die Verpflichtung übernimmt, die Absichten des 
Vereins durch Rathschläge und Dienstleistungen zu befördern, 
unter die Zahl der sogenannten aetiven Mitglieder ausgenom­
men werden.

8 5.
Aus den Personen, welche den Verein zuerst gestiftet haben, 

wird ein Comitö gebildet, welcher sich durch eigene Wahl aus 
den Mitgliedern des Vereins ergänzt. Die Zahl der Mitglieder 
dieses (Somite muß wenigstens 20 Personen betragen, da zur 
Bestätigung irgend einer Anordnung nicht weniger als 12 Mit­
glieder erforderlich sind.

§ 6.
Die Mitglieder, welche sich zur Entrichtung von Beiträgen 

verpflichtet haben, ingleichen auch die aetiven, können zu Mit­
gliedern des Comite erwählt werden, jedoch muß jeder Erwählte 
wenigstens zwei Drittel der Stimmen der Wahlversammlung für 
sich haben.

§ 7.
Die Geschäfte des Comite bestehen in Folgendem: 

a) Der Comite bestimmt in seinen Versammlungen den größe­
ren oder kleineren Kreis der auf Grund der angenommenen 
Regeln für den Verein beabsichtigten Wohlthätigkeit.

b) Der Comite versammelt sich gewöhnlich alle drei Monate 
eminal, um die Sachen und Rechnungen zu revidiren; aus 
Verlangen der Direction kann er auch außer diesem Termin 
zu außerordentlichen Versammlungen zusammenberufen werden, 

c) Der Comite wählt alle Jahr aus den denselben bildenden 
Personen für die, die Angelegenheiten des Vereins leitende 
Direction Mitglieder, welche wie früher in dem Comite Sitz 
und eine entscheidende Stimme haben.

d) Die nicht in der Direction Sitz habenden Mitglieder des 
Comite haben immer freien Zutritt zu derselben, um sich von 
dem Erfolg der Wirksamkeit des Vereins zu überzeugen; und 
deshalb können sie zu jeder Zeit die Journale und Rech­
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nungen zur Einsicht verlangen. Bei den die Verwaltung be­
treffenden Berathungen haben sie jedoch keine Stimme, die 
Fälle ausgenommen, wo eines derselben aufgefordert wird, 
die Stelle eines abwesenden Mitgliedes der Direction zu 

vertreten.
e) In Bezug auf die von der Direction zur Unterstützung der 

Armen zu ergreifenden Maaßregeln haben die Mitglieder des 
Comito dieselben Verpflichtungen, welche teil activen Mit­
gliedern obliegen.

§ 8.
Alle Mitglieder des Vereins, ohne Unterschied, haben das 

Recht, an der von der Direction einmal jährlich zusammenberu­
fenen General-Versammlung des Vereins Theil zu nehmen und 
bei dieser Gelegenheit die Journale und Rechnungen zur Durch­
sicht zu verlangen.

§ 9*).

*) Vollständige Gesetzsammlung Nr. 36703 den 28. Februar 1861. 
Allerhöchst bestätigte Verfügung des Minister-Comitös, die durch den Herrn 
Minister des Innern dem Senat zur Kenntniß gebracht ist. liebet Abände­
rung des Bestandes der Direction des Dörptschen Wohlthätigkeits-VereineS.

Unser HERN und KAISER hat nach Verfügung des Minister- 
Comites am 28. Februar d. Z. Allerhöchst zu befehlen geruht: Zufolge In­
tervention des Rigaschen Herrn Kriegs- und Generalgouverneuren von Liv-, 
Est- und Kurland in Betreff der Aufnahme von 3 hierortigen lutherischen 
Hauptpastoren in den Bestand der Direction des im I. 1823 in Dorpat ge­
gründeten Wohlthätigkeits-Vereins und in Betreff der Suspendirung aus 
derselben Direction der bis hiezu functionirt habender zweier Armencuratoren, 
ist zufolge solcher der § 9 der am 9. August 1840 (13716) Allerhöchst bestä­
tigten Statuten also zu fassen: ,,Die Direction, die die Angelegenheiten des 
Vereines zu leiten hat und die alljährlich im Laufe des December-Monats 
von dem Comite aus seinen Gliedern zu erwählen ist, hat zu bestehen aus 
einem Präsidenten, einem Director, einem Cassaführer (Schatzmeister) und 
einem Secretairen. Außerdem haben in der Direction Sitz und volles Stimm­
recht die 3 Hauptpastoren evangelisch-lutherischer Gemeinden der Stadt Dor­
pat und die Directoren, die die Aufsicht über die einzelnen Wohlthatigkeits- 
anstalten des Vereins haben.

Die die Angelegenheiten des Vereins leitende und alljähr­
lich im December-Monat aus dem Comito und dessen Mitglie­
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dern zu erwählende Direction besteht ans einem Präsidenten, 
einem Director und sieben Beisitzern, als wie: aus deu Direc­
toren der Armenschulen und der Sonntagsschule, dem Vorsteher 
des Armenhauses, zweien Armen-Curatoren, einem Cassirer und 
einem Secretair, welche die Pflichten der Verwaltung unentgelt­
lich übernehmen und alle eine gleiche Stimme haben.

§ 10.
Die Wahl der Mitglieder der Direction, sowohl bei deu 

jäbrlichen Abwechselungen wie auch bei Gelegenheit des Austritts 
der Beamteten, geschieht jedesmal durch eine förmliche Einsamm­
lung der im Comito insgeheim abgegebenen Stimmen. Die 
ausgetretenen Mitglieder können aufs Neue gewählt werden, 
wenn sie darein willigen, ihre Stellen auch ferner einzunehmen.

§ 1L
Die Direction bringt die Verfügungen des Coniitö in Aus­

führung und hat die Verpflichtung, bei vorkommenden Schwie­
rigkeiten in der Vollziehung dem (Somite davon in dessen näch­
ster Sitzung Bericht zu erstatten, um weitere Maaßregeln zu 
ergreifen.

§ 12.
Die Direction ertheilt einigen Gliedern des Comite niit 

den activen Gliedern des Vereins Aufträge und empfängt von 
denselben Berichte über die Erfüllung derselben.

§ 13.
Sie bestimmt die keinen Aufschub leidenden Unterstützun­

gen und trifft Anordnungen, gemäß den von den Mitgliedern 
des Vereins darüber eingegangenen Anträgen, dagegen bleiben 
die Maßregeln, deren Vollziehung auf spätere Zeit verschobeu 
werden kann over welche besondere Beschließungen des Vereins 
erfordern oder eine Abänderung der Statuten oder des Wirkungs­
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kreises des Vereins betreffen, tut Allgemeinen den Bestimmungen 
des Comite überlassen.

Š- 14.
Nach Maaßgabe ihres Capitals und der Beschlüsse des 

Comite wendet die Direction besondere Aufmerksamkeit auf die 
Errichtung von Armenschulen und Armenhäusern (на устройство 
богаделенныхъ домовъ для б йдныхъ). und indem sie sich nach 
Möglichkeit bemüht, von den eingehenden Beiträgen denjenigen 
schon bestehenden Anstalten dieser Art, welche unter dem Wohl- 
thätigkeits-Verein stehen, Unterstützung zu gewähren.

§ 15.
Der Präsident kann in den Fällen, wo er verhindert ist, 

persönlich die Geschäfte zu leiten, die Leitung derselben Dem 
Director auf willkürliche Frist übergeben. Nach Maaßgabe der 
Nothwendigkeit kann der Präsident die Direction zusammenbe­
rufen und falls rnehrere Mitglieder derselben abwesend sind, be­
ruft er au ihre Stellen eben so viele Mitglieder des Comitc. 
In Abwesenheit des Directors versieht sein Amt einer der Bei­
sitzer, welchen er bestimmt.

8 16.
Die Verfügungen der Direction werden durch Stimmeu- 

mehrheit entschieden; bei Stimmengleichheit giebt die Stimme 
des Vorsitzers den Ausschlag. Die einstimmige Verfügung von 
vier anwesenden Mitgliedern der Direction gilt für hinreichend, 
wenn die übrigen zur Session berufenen Mitglieder nicht er­
schienen sind.

8 17.
Der Präsident nimmt alle auf den Namen des Wohlthä- 

tigkeits-Vereins eingehenden Sachen, Paquete und bergt entge­
gen und unterschreibt im Namen desselben alle ausgehenden 
Papiere.
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§ 18.
Der Cassirer empfängt alle Beiträge an Geld und Effec­

ten und schreibt über den Empfang derselben im Namen des 
Vereins Quittungen aus. Er besorgt die Verabfolgungen von 
Geldern und anderen Sachen nur auf Vorschrift der Direction, 
welche durch die Unterschrift des Präsidirenden im Namen der 
Direction bestätigt sein muß; er führt Rechnung über alle Ein­
nahmen und Ausgaben und legt sie der Direction auf deren 
Verlangen zur Durchsicht vor. Die Jahres-Rechenschaft wird am 
Schluffe jedes Jahres von mehrern alljährlich hierzu erwählten 
Mitgliedern des Comits revidirt und zur allgemeinen Wissen­
schaft summarisch in öffentlichen Blättern bekannt gemacht. Ab­
gesehen hiervon ist der Verein kraft des Art. 1142 B. 13 des 
Swod der Gesetze verbunden, alljährlich dem Ministerio des 
Innern vermittelst des Gouvernements-Chefs über seine Opera­
tionen, Capitalien, Einnahmen, Ausgaben, Vermögen und die 
Verpflegten Rechenschaft abzulegen.

§ 19.
Der Secretair führt die Journale der Sitzungen, besorgt 

die Correspondenz und hat das Archiv in seinem Gewahrsam.

§ 20.
Bei der Direction besteht ein weiblicher Verein, welcher 

aus nicht weniger als sechs zum Wohlthätigkeits-Verein gehö­
renden Personen weiblichen Geschlechts besteht; diese Personen 
empfangen und vertheilen alle zum Bestell des Vereins darge­
brachten Materialien, Lebensmittel und dergleichen, führen dar­
über Rechnung, geben sich insbesondere mit der Beaufsichtigung 
und Pflege der Hausarmen, desgleichen auch derjenigen Noth­
leidenden ab, welche durch weibliche Hülfe besser gepflegt wer­
den können. Dieser Verein stattet von Zeit zu Zeit an die 
Direction Bericht ab, wobei er, so wie auch bei anderen Ge­
schäften, auch andere von ihm erwählte Mitglieder zur Beihülfe 
gebrauchen kann.
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Dieser weibliche Verein versammelt sich auf Einladung der 
aus seiner Mitte gewählten Präsidentin zu den nothwendigen 
Berathungen.

§ 22. - j
A end erringen oder Ergänzungen dieser Statuten können 

nur nach definitiver Bestätigung derselben durch die Regieruug 
Gültigkeit haben.

Das Original ist unterschrieben: 

(Mcimraili Kutiiow.
■Qicc-Sircctor .Borosdin, 
director Sedts.

Uebersetzt: A. Doortcn.
In fidem copiae: 

Secreloir F. G. A. v. ScfnveBs.

Дозволено цензурою. — Дерптъ, 19, 1юня 1889 г.

Gedruckt bei E. Mattie sen in Dorpat.


